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0 Vorwort 

Im Rahmen der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie wurden der Bewirt-

schaftungsplan und das Maßnahmenprogramm aufgestellt. Diese sind durch das am 

24.02.2010 erteilte Einvernehmen des Umweltausschusses des Landtages behördenver-

bindlich. Bis Mitte 2012 sollten sogenannte Umsetzungsfahrpläne erarbeitet werden, um die 

im Bewirtschaftungsplan aufgeführten Ziele und Maßnahmen weiter zu konkretisieren. Zu 

dieser Aufgabenerledigung regt das Programm ĂLebendige Gewªsserñ des Landes NRW die 

Bildung gemeinsamer Kooperationen zwischen beteiligten Fachbehörden, Institutionen, Ver-

bänden, Interessengruppen und Rechteinhabern an. 

Zum Zwecke einer kosteneffizienten und zeitnahen Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 

wurde der Kreis Düren im Oktober 2010 seitens der Kommunen Heimbach, Hürtgenwald, 

Nideggen und Simmerath beauftragt den Umsetzungsfahrplan (UFP) federführend für die 

berichtspflichtigen Gewässer in seinem Kreisgebiet (Planungsbereich Obere Rur 4) für die 

Planungseinheit ĂObere Rurñ zu erarbeiten. Anfang des Jahres 2011 wurde zwischen den 

Städten und Gemeinden im Kreisgebiet Euskirchen und im Gebiet der StädteRegion Aachen 

und dem Wasserverband Eifel-Rur (WVER) eine dementsprechende Vereinbarung ge-

schlossen, den Umsetzungsfahrplan für die berichtspflichtigen Gewässer in den o.g. Gebie-

ten (Planungsbereiche Obere Rur 1,2,3) aufzustellen. 

Dem Kreis Düren und dem WVER kam dabei die Aufgabe zu alle erforderlichen verwaltungs- 

und haushaltsmäßigen sowie koordinativen Arbeiten abzuwickeln und die Kommunen regel-

mäßig über den Sachstand zu informieren. Darüber hinaus nahmen sie organisatorische 

Aufgaben im Hinblick auf die Einbindung der beteiligten Fachbehörden, Institutionen, Ver-

bände, Interessengruppen und Rechteinhaber (z.B. Durchführung von Workshops) wahr. 

Außerdem galt es die Arbeiten organisatorisch und fachlich mit benachbarten regionalen 

Kooperationen abzustimmen. Das Planungsbüro Koenzen, Hilden wurde von beiden feder-

führenden Kooperationsleitungen mit der fachlichen Bearbeitung und Begleitung zur Erarbei-

tung der Umsetzungsfahrpläne beauftragt.  

Am 02. März 2011 wurde eine gemeinsame Auftaktveranstaltung für alle Planungsbereiche 

durchgeführt, wobei alle wasserwirtschaftlich zu beteiligen Stellen eingeladen wurden um 

ihnen die Ziele, Methoden, Rahmenbedingungen, die Eckpunkte der Datengrundlagen, das 

geplante Vorgehen sowie die einzelnen Arbeitsschritte vorzustellen. 

Nach Durchführung zweier Workshops zur Abstimmung und Einschätzung der Machbarkeit 

(fachlich und zeitlich) der vorgeschlagenen Gewässerentwicklungsmaßnahmen nach dem 

Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept des Landes NRW sowie der Berücksichtigung der in 

den Zwischenphasen eingegangenen Stellungnahmen, wurde im Februar 2012 den Kom-
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munen als Auftraggeber vereinbarungsgemäß vorab die Ergebnisse inkl. der prognostizier-

ten finanziellen Auswirkungen bei baulicher Umsetzung der Gewässermaßnahmen vorge-

stellt und diskutiert. Daraus ergab sich ein intensiver Abstimmungsbedarf, so dass der ur-

spr¿nglich vorgesehene Abgabetermin des Umsetzungsfahrplans ĂObere Rurñ bis Ende 

März 2012 nicht eingehalten werden konnte. Zur Dokumentation des intensive Abstim-

mungsprozesses zwischen den Kommunen (StädteRegion Aachen, Kreis Euskirchen) / dem 

WVER und der Bezirksregierung Köln, Dezernat 54 werden im Folgenden die Zwischen-

schritte bis zur Vorlage des Umsetzungsfahrplans ĂObere Rurñ stichpunktartig aufgelistet: 

- Vorstellung der Ergebnisse in Ausschüssen / Ratssitzungen 

- 14.03.2012 Gemeinde Dahlem 

- 15.03.2012 Gemeinde Blankenheim und Gemeinde Hellenthal 

- 03.05.2012 Stadt Schleiden 

- 10.05.2012 Gemeinde Kall 

- 14.05.2012 Abstimmung weitere Vorgehensweise UFP, Bad Münstereifel 

- 23.08.2012 Abstimmung weitere Vorgehensweise UFP, Schleiden-Gemünd 

- 30.08.2012 Abstimmung weitere Vorgehensweise UFP, Gemeinde Hellenthal 

- 10.10.2012 Abstimmung weitere Vorgehensweise UFP, Gemeinde Hellenthal 

=> Abstimmung der Maßnahmen (Piktogramme) aus UFP mit den Biologischen 

Stationen (erfolgt am 28.11.2012 und 29.11.2012) 

=> Der bei der ursprünglichen Kostenerstschätzung zugrunde gelegte Flächen-

bedarf sowie der Flächenkaufpreis wurden intensiv erörtert. Aufgrund der re-

gionalen Ausprägung der Gewässer und seines landschaftlichen Umfeldes 

kam man einvernehmlich zu dem Schluss, dass auch 30% des ursprünglich 

angesetzte Flächenbedarfes für die Gewässerentwicklung als ausreichend 

anzusehen sind und ein Flächenkaufpreis von 2,50 ú/mĮ den ºrtlichen Gege-

benheiten nªher kommt, als die zuerst angesetzten 5 ú/mĮ. AuÇerdem wurde 

es für unbedingt erforderlich angesehen, dass eine kostenmäßige Gegen-

überstellung der Gesamtkostensituation bei Nachbearbeitung der Kostenan-

sätze (Eigendynamische Entwicklung und Grunderwerb) erfolgte 

- 16.04.2013 Abstimmung weitere Vorgehensweise UFP, Gemeinde Hellenthal 

=> Erarbeitung eines Ausschussvorlagenentwurfes unter Berücksichtigung der 

erarbeiteten Ergebnisse 
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- Übernahme des Ausschussvorlagenentwurfes durch die Kommunen und Vorlage von 

Beschlussfassungen in die entsprechenden Ausschusssitzungen / Ratssitzungen 

- Vorstellung der Ergebnisse in Ausschüssen / Ratssitzungen 

 - 20.06.2013 Gemeinde Kall 

 - 27.06.2013 Gemeinde Hellenthal 

 - 09.07.2013 Gemeinde Simmerath 

Im Anhang 2 sind die nachfolgenden Beschlusslagen der Städte und Gemeinden als Doku-

mente beigefügt: 

1. Die Kommunen Heimbach, Hürtgenwald und Nideggen stimmen dem Umsetzungs-

fahrplan für die berichtspflichtigen Gewässer Rur und Heimbach unter den folgenden 

Voraussetzungen zu: 

1. Bei der Umsetzung der Gewässerentwicklungsmaßnahmen gilt nach wie vor 

das Freiwilligkeitsprinzip und der kooperative Ansatz. 

2.  Für die Umsetzung der Gewässerentwicklungsmaßnahmen aus dem vorge-

legten Fahrplan ist eine 100 %-ige Maßnahmenförderung durch das Land 

NRW sicher zustellen. 

3. Die Durchführung von Gewässerentwicklungsmaßnahmen aus dem vorge-

nannten Umsetzungsfahrplan in Eigenleistung der Kommune wird als zu-

schussfähig anerkannt und dementsprechend mit Landesmitteln gefördert. 

 

2. Die Kommunen Monschau, Simmerath, Hellenthal, Kall, Blankenheim, Dahlem und 

Nettersheim stimmen dem Umsetzungsfahrplan ĂObere Rurñ, der auf der Grundlage 

der Freiwilligkeit und des kooperativen Ansatzes als gemeinsames Arbeitsergebnis 

aller am Beteiligungsprozess Beteiligten erarbeitet worden ist, unter dem Vorbehalt 

zu, dass 

1. Maßnahmen grundsätzlich auf der Grundlage der eigendynamischen Entwick-

lung durchgeführt werden können, 

2. eine Landesförderung für Maßnahmen in Höhe von mindestens 80% tatsäch-

lich gewährt wird, 

3. Personal- und Gerätekosten der Kommunen auf Grundlage der einschlägigen 

Förderrichtlinien anerkannt werden und 

4. die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie mit der gebotenen Flexibilität 

im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen erfolgt. 
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Dabei stellt die Gemeinde Nettersheim darüber hinaus ihre Zustimmung unter den 

Vorbehalt, dass zunächst der Siedlungsbereich des Ortes Nettersheim im Bereich der 

Urft vom Steinrütsch bis einschl. ehemaliger Holzlagerplatz sowie das Teilstück am 

Genfbach ab Schützenhaus bis zur Urft im UFP nicht freigegeben wird, da hier noch 

Klärungsbedarf besteht.  

=> Demensprechend werden die Maßnahmen an den berichtspflichtigen Gewäs-

sern in diesen Teilbereichen in den Maßnahmenkarten (Anhang 9) und Maß-

nahmentabellen (Anhang 10) unleserlich gemacht, Darüber hinaus werden sie 

aus der dem UFP beigefügten Exceltabelle der Maßnahmen (Anhang 11) ent-

fernt und fließen nicht in die Kostenschätzung der Kommune ein (Anhang 7). 

 

Dennoch wird der Umsetzungsfahrplan ĂObere Rurñ unter Ber¿cksichtigung der o.g. 

Beschlusslagen der Städte und Gemeinden der Bezirksregierung Köln sowie der Städ-

teRegion Aachen und dem Kreis Euskirchen zur Kenntnis und weiteren Verwendung 

vorgelegt.  

 

3. Der Stadtrat der Stadt Schleiden beschloss am 10.Oktober 2013 den Bürgermeister 

zu beauftragen, eine neue Verwaltungsvorlage zu fertigen, sobald neue konkrete Re-

gelungen zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie vorliegen. 

 Diesem Auftrag kam der Bürgermeister nach, in dem er zum 13.02.2014 eine Verwal-

tungsvorlage in den Rat einbrachte. Hierbei geht es um eine gemeindeübergreifende 

Verknüpfung von Hochwasserschutzmaßnahmen, Fragen der Abwasserbeseitigung 

und Maßnahmen zur hydromorphologischen Verbesserung der Fließgewässer im 

Sinne der WRRL. Das Vorgehen wurde von Seiten der Bezirksregierung Köln aus-

drücklich begrüßt. Es wurde daraufhin ein Pilotprojekt angeregt, welches als Kürzel 

Ă4ï3ï1ñ zusammengefasst wird. 4 Kommunen - 3 Bereiche (WRRL-

Hochwasserschutz-Abwasser) ï 1 Planung und Förderung. 

=> Der Umsetzungsfahrplan ĂObere Rurñ wurde am 13.02.2014 durch den Rat 

der Stadt Schleiden freigegeben. Mit dieser Freigabe werden keine Maßnah-

men beschlossen. Im Rahmen der Ă4-3-1ñ-Planung sollen die Maßnahmen 

nochmals überprüft werden. Soweit die Maßnahmen finanzielle Auswirkungen 

auf die Stadt Schleiden haben, ist ein erneuter Beschluss des Bau- und Ver-

gabeausschusses oder des Stadtrates erforderlich.  
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1 Einleitung 

Das Maßnahmenprogramm für die nordrhein-westfälischen Gewässer zur Umsetzung der 

EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) beinhaltet die ökologische Gewässerentwicklung. Die 

MaÇnahmen zur ºkologischen Gewªsserentwicklung bilden das ĂProgramm Lebendige Ge-

wªsserñ. Wesentlicher Bestandteil des Programms ist die Erstellung von Umsetzungsfahr-

plänen, die eine Übersicht über die seit 2000 durchgeführten und bis 2027 durchzuführenden 

Maßnahmen, die die Erreichung der Bewirtschaftungsziele ermöglichen, geben sollen. 

Dieser Bericht beinhaltet einen allgemeinen Teil, welcher das Einzugsgebiet der Oberen-

Rur charakterisiert und die Vorgehensweise des Vorhabens erläutert. Zusätzlich erfolgt eine 

Detailbeschreibung (Kap. 7.3 bis Kap. 9.2) der Bearbeitungsergebnisse. 

Zur Vereinfachung wird im Folgenden auf eine Differenzierung zwischen der männlichen und 

der weiblichen Form verzichtet. Die dargestellten Begriffe in der männlichen Form umfassen 

beide Geschlechter gleichermaßen. 

 

1.1 Grundlagen des Umsetzungsfahrplans 

Im Folgenden werden die wesentlichen Aspekte des Umsetzungsfahrplans (UFP) erläutert.  

Zur Erleichterung des Mitwirkungsprozesses der an der Gestaltung des Programms Leben-

dige Gewässer beteiligten Interessengruppen, Behörden, Institutionen und politisch Verant-

wortlichen sollen landesweit vergleichbare Umsetzungsfahrpläne erstellt werden. Daher wer-

den die Umsetzungsfahrpläne in einem kooperativen Ansatz bearbeitet/aufgestellt. Zu die-

sem Zweck wurden in Nordrhein-Westfalen 80 Regionale Kooperationsgebiete eingerichtet 

(vgl. Abb. 1). In den Regionalen Kooperationen werden von 2010 bis 2012 die Umsetzungs-

fahrpläne erarbeitet. Die Ergebnisse sollen in eine fortschreibungsfähige, landesweite ĂPla-

nungsdatenbankñ ¿bernommen werden. 

Bei der Erstellung des Umsetzungsfahrplans erfolgte eine umfassende Einbeziehung von 

spezifischen Nutzungsrestriktionen (z.B. geschlossene Siedlungsflächen, Verkehrswege), 

konkurrierenden Zielvorgaben (z. B. des Arten- und Biotopschutzes) oder Eigentumsverhält-

nissen. 

Der UFP leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Planungssicherheit für die Maßnahmenträ-

ger und die politisch Verantwortlichen vor Ort und ermöglicht eine Vorausschau auf behördli-

che Verwaltungsaufgaben und den Fördermittelbedarf. 
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Die wesentlichen Ziele des UFP werden wie folgt beschrieben (MKULNV 2011): 

Ă1. Er soll die im Bewirtschaftungsplan aufgezeigten Finanzierungs- und Planungsvorbe-

halte ausräumen, indem er transparent aufzeigt, wie die Bewirtschaftungsziele bis 

2027 erreicht werden sollen. Er dient in diesem Sinne als Hilfsinstrument zur Errei-

chung der Bewirtschaftungsziele. 

2. Er soll die seit Inkrafttreten der EG-Wasserrahmenrichtlinie durchgeführten Maßnah-

men zur ökologischen Gewässerentwicklung dokumentieren. Er ist damit eine Grund-

lage für den 2012 anzufertigenden Zwischenbericht zur Umsetzung des Maßnah-

menprogramms. Der Zwischenbericht ist an die EU-Kommission abzugeben, gleich-

zeitig ist ein Zwischenbericht zur Information von Politik und Öffentlichkeit in 

Nordrhein-Westfalen vorgesehen. 

3. Er soll für die Maßnahmen der Folgejahre den Fördermittelbedarf annoncieren und 

wird damit ein wesentliches Kriterium bei zukünftigen Förderentscheidungen sein.ñ 

 

Die Planungen und Maßnahmen des UFP sollen dem ĂStrahlwirkungs- und Trittsteinkonzeptñ 

entsprechen (vgl. Kap. 2.1) und so letztlich eine kosteneffektive Vorgehensweise bei der 

Verwirklichung der Bewirtschaftungsziele ermöglichen. 
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Abb. 1: Regionale Kooperation in NRW (MKULNV 2010) 

 

1.2 Abgrenzung des Planungsraums 

Im Zuge der Bewirtschaftungsplanung des Landes NRW wurde das Einzugsgebiet der Eifel-

Rur in fünf Planungseinheiten unterteilt (s. Tab. 1). Aus der Planungseinheit ĂPE_Rur_1000 

Obere Rurñ wurde zur Erarbeitung der Umsetzungsfahrplänen drei Regionale Kooperations-

gebiete gebildet. Im Rahmen des Projektes erfolgte eine weitere Untergliederung der Koope-

rationsgebiete in insgesamt vier sog. Planungsbereiche, die in separaten Workshops bear-

beitet wurden. Die Koordinierung der Arbeiten wurde in der Kooperation KOE_45 vom Kreis 

Düren, für die übrigen Kooperationen vom Wasserverband Eifel-Rur (WVER) übernommen. 


























































































































